
     
 

Seefelder Turnverein e.V. *  26937 Stadland-Seefeld 
 

 

Aufnahmeantrag 
für eine befristete Mitgliedschaft bzw. Kursgebühr 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Seefelder Turnverein e.V. 

von ........................... bis zum ........................... für die Sparte .............................................. 

Name:................................................................. Vorname:..................................................... 

Anschrift:................................................................................................................................. 

Geburtsdatum:......................................................Familienstand:............................................ 

Beruf:...................................................................Telefonnummer:......................................... 

Mitgliedsbeitrag / Kursgebühr: ...........................Euro 
  
   

Die Satzung des Seefelder Turnvereins e.V. ist mir bekannt. 
   

.................................................................................................................................................. 
Datum   Unterschrift  (bei Minderjährigen die Unterschrift  des gesetzlichen Vertreters) 

 

Vollmacht 
SEPA-Lastschriftmandat (Seefelder Turnverein e.V.) 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE90ZZZ00000691123 
Mandatsreferenz: (= Mitgliedsnummer) wird separat mit dem Beitragseinzug mitgeteilt. 

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass die von mir/uns zu zahlenden Vereinsbeiträge 
für: 
................................................................................................................................................... 

(Name bzw. Namen der Vereinsmitglieder) 
 

bei der....................................................................................................................................... 
(Name des Kreditinstitutes) 

 

IBAN ˍ ˍ Ι ˍ ˍ ˍ ˍ Ι ˍ ˍ ˍ ˍ Ι ˍ ˍ ˍ ˍ Ι ˍ ˍ ˍ ˍ Ι ˍ ˍ ˍ ˍ  BIC  ˍ ˍ ˍ ˍ Ι ˍ ˍ Ι ˍ ˍ Ι ˍ ˍ ˍ 
 
abgebucht und an den Seefelder Turnverein e.V. gezahlt werden. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
Ich ermächtige den Seefelder TV e.V., sämtliche Zahlungen (z. B. auch Sonderbeiträge wie Kursgebühren, Spartenbeiträge usw.) von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Seefelder TV auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Einzug erfolgt halbjährlich zum 01.02. 
und 01.08. Fällt dieser Tag nicht auf einen Bankarbeitstag, verschiebt sich der Einzug auf den nächsten Bankarbeitstag. Bei Nichteinlösung 
ermächtige ich den Seefelder TV, den fälligen Beitrag zzgl. angefallener Rücklastschriftgebühren erneut ohne gesonderte Ankündigung von 
meinem Konto einzuziehen! Es erfolgt aus Kostengründen bzw. aufgrund des erheblichen Arbeitsaufwandes grundsätzlich keine gesonderte 
Ankündigung / Vorabinformation / pre-notification der anstehenden Lastschrifteinzüge. 

 
 
.................................................................................................................................................. 
Ort, Datum    Vor- und Zuname des Kontoinhabers   Unterschrift 
     (Druckbuchstaben) 

bitte wenden 



Beitragssätze 
 
Der Seefelder Turnverein e.V. erhebt nur Jahresbeiträge, unabhängig vom Eintrittsmonat. 
Die Beiträge werden nicht zeitanteilig gekürzt. Der Einzug erfolgt halbjährlich zum 01.02. 
und 01.08. 
  
       Jahresbeiträge 

Erwachsene ab 18 Jahre    26,00 € 
 
Kinder bis 18 Jahre     12,00 € 
 
Familienbeitrag     60,00 € 
 
Kinder ab 18 Jahre mit Anspruch auf Kindergeld 12,00 € 
 
Passive Mitglieder     12,00 € 
 
Ehrenmitglieder       0,00 € 
 
In einigen Sparten des Turnvereins werden zusätzliche Spartenbeiträge erhoben. Diese 
können bei den Spartenleitern oder beim Vorstand erfragt werden. 
 
 

Auszug aus der Satzung des Seefelder Turnvereins e.V. 
        (Stand 1998) 

 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft wird beendet: 

a) durch freiwilligen Austritt, b) durch Tod, c) durch Ausschließung. 
 
a) Der freiwillige Austritt kann durch schriftliche Erklärung gegenüber der 

Vorstandschaft unter Einhaltung einer vierteljährigen Kündigungsfrist zum Schluss 
des Kalenderjahres erfolgen. Das ausscheidende Mitglied bleibt bis zu diesem 
Zeitpunkt verpflichtet, die Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. 

b) Der Tod des Mitgliedes bewirkt sein sofortiges Ausscheiden. 
c) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen schwer verstoßen hat, mit 

sofortiger Wirkung durch die Vorstandschaft ausgeschlossen werden......... 
 
 
§ 10 Spartenspezifische Regelungen 
 
Die Sparten des Seefelder Turnvereins e.V. sind ermächtigt, spartenspezifische Regelungen 
im Sinne dieser Satzung zu bestimmen. Insbesondere können Spartenbeiträge zur 
Finanzierung des eigenen Bedarfs erhoben und Arbeitsdienste zur Erstellung oder Erhaltung 
von Anlagen geregelt werden. 
 
 
 
Stand 04/2015  


